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REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESKANZLERAMT 

L 

GZ. 600.440/1-V/5/84 

An das 
Präsidium des 
Nationalrates 

1014 Wie n 

Sachbearbeiter Klappe/Dw 

KÖHLER 2249 

Tel. (0222) 66 15/0 

Fernschreib-Nr. 1370-900 

DVA: 0000019 
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Verfeilt~_ B. JAN. 1985 I 
Ului.t~1 

Ihre GZlvom 

Betrifft: Bundesqesetz, mit dem das Bundesstraßengesetz 1971 
qeändert wird (Bundesstraßengesetznovelle 1984); 
Bequtachtunqsverfahren 

Der Verfassunqsdienst übermittelt in der Anlaqe 25 Ausfertigun

qen der Stellunqnahme zum Entwurf für eine Bundesstraßengesetz_ 

novelle 1984, BMBT Zl. 890.112/14-III/11-84. 

Für 
der 

22. Jänner 1985 
Für den Bundeskanzler: 

HOLZINGER 
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• REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESKANZLERAMT 

r 

L 

GZ 600 440/l-V/5/84 

An das 
Bundesministerium für 
Bauten und Technik 

1010 Wie n 

Sachbearbeiter 

Köhler 

...J 

Kiappe/Dw 

2249 

A-1014 Wien, Ballhausplatz 2 

Tel. (0222) 66 15/0 

Femschreib-Nr. 1370-900 

DVR: 0000019 

Ihre GZivom 

890.ll2/l4-III/11-84 
3. Oktober 1984 

Betrifft: BUndesqesetz, mit dem das Bundesstraßengesetz 1971 
geändert wird (Bundesstraßenqesetz-Novelle 1984); 
Bequtachtunqsverfahren 

Der Verfassunqsdienst nimmt zu dem mit oz. Note übermittelten 

Gesetzesentwurf wie folqt Stellung: 

Zum Vorblatt: 

Die Darstellunq unter der Rubrik "Kosten" ersche'int unqlück

lieh. Der erste Satz erweckt den Eindruck zusätzlich entstehen
der Kosten. 

Zu Art. I Z 1 (§ 2 Abs. 1 lti. c): 

Unqeachtet des im technischen Sprachqebrauch möqlicherweise 

ausreichenden Beqriffes "Rampen" erschiene dem Verfassungs

dienst die Bezeichnunq "Zufahrtsrampen" (vql. S.2 der Erläute
runqen) deutlicher. 
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Zu Art. I Z 4 (§ 20a Abs. 5): 

Aus verfassungsrechtlicher Sicht ergeben sich im Hinblick auf 

das Erkenntnis des Verfassunqsgerichtshofes VfSlg. 8981/1981 

Bedenken über die unbeschränkte Zulässiqkeit einer Weiterver

äUßerunq von Grundstücken, die zum Zwecke der Verwirklichung 

öffentlicher Bauvorhaben enteiqnet wurden. Das zitierte Er

kenntnis stellt ausdrücklich fest, daß die Aufrechterhaltung 

einer einmal verfüqten Enteignung verfassunqsrechtlich unzuläs

siq ist, wenn der öffentliche Zweck, zu dessen Verwirklichung 

das Gesetz eine Enteiqnunqsmöqlichkeit vorqesehen hat, tatsäch

lich nicht verwirklicht wird. Daraus wird man den Schluß ziehen 

müssen, daß die Möqlichkeit der Rückübereignunq von nicht wid

munqsqemäß verwendeten Grundsätzen qewahrt bleiben muß. Die ins 

Auqe aefaßte Formulierunq des § 20a Abs. 5 wäre daher jeden

falls verfassungskonform so auszulegen, daß sie keine (konsti

tutive) Grundlaqe für eine Weiterveräußerunq bietet. Dies s~ll

te in den Erläuterunqen zum Ausdruck qebracht werden. In der 

derzeitiqen Fassunq erweckt die Formulierunq den Eindruck, daß 

der Gesetzaeber davon ausqehe, daß enteignete Grundstücke ohne 

Bedachtnahme auf den Enteiqnunqszweck veräußert werden könnten. 

Zu Art. I Z 5 (§ 21 Abs. 1: 

In leqistischer Hinsicht wird nnqereqt, die in Aussicht genom

mene Erqänzunq nicht am Ende des Abs. 1 sondern als drittletz

ter Satz (z#ischen den Sätzen "eine solche Bewilligung ist auch 

bei Bauführungen über oder unter Bundesautobahnen erforderlich" 

und "diese Bestimmunqen qelten ••. ") einzufüaen. 

Zu Art. I Z 6 (§ 33 Abs. 5): 

Die Erqänzunq des Abs. 5 läßt einiqe Fragen offen. So fehlt zB 

eine Überqanasvorschrift für jene Fälle, in denen die Umlequnq 

auf die neue, die Voraussetzunqen des § 2 Abs. 1 lit. b erfül

lende Straßentrasse bereits erfolat ist, die Verkehrsüberqabe 

aber noch nicht stattqefunden hat. Aufqrund der neuen Rechts-
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laqe erhebt sich die Fraqe, ob diese Straßenstücke auf Grund 

der bisher qeltenden Fassunq des § 33 Abs. 5 als Bundesstraßen 

qelten oder ob die neue Fassunq des § 33 Abs. 5 eingreift. 

Darüber hinaus wäre darauf hinzuweisen, daß die Technik mit der 

diese Uberqanqsvorschrift novelliert wird, einigermaßen verwir

rend ist. 

Insbesondere sollte die FundsteIle der letzten Änderung des 

Verzeichnisses 2 zum Bundesstraßenqesetz BGBl.Nr. 59/948 anqe

qeben werden. Zudem erhebt sich die Frage, ob nicht auf die 

zuletztqeltende Fassung des Verzeichnisses zum BStG 1971 abzu

stellen wäre. 

Für 
der 

die IUchtiqkeit 

Au9;;J: 

22. Jänner 1985 
Für den Bundeskanzler: 

HOLZINGER 
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